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Zahl: LAD-VD-B186-10022-5-2007  
Betr:  Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Sicherheitspolizeigesetz, das 

Grenzkontrollgesetz und das Polizeikooperationsgesetz geändert werden; 
Stellungnahme 

 

Bezug:  BMI-LR1340/0019-III/1/2007            

 

 
 

Zu dem mit obbez. Schreiben übermittelten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Sicherheitspolizeigesetz, das Grenzkontrollgesetz und das Polizei-

kooperationsgesetz geändert werden, erlaubt sich das Amt der Burgenländischen 

Landesregierung folgende Stellungnahme abzugeben: 

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist durch eine Fülle detaillierter gesetzlicher 

Ermächtigungen für Datenanwendungen der Sicherheitsbehörden gekennzeichnet. 

Obwohl aus datenschutzrechtlicher Sicht die Schaffung ausdrücklicher gesetzlicher 

Ermächtigungen wegen der dadurch geschaffenen Rechtssicherheit begrüßt wird, 

ist zu hinterfragen, ob die damit verbundenen Eingriffe in das Grundrecht auf 

Datenschutz auch verhältnismäßig sind. 

 

Zu § 53a Abs. 1 und § 58d Abs. 1: 

Die in diesen neuen Gesetzesstellen enthaltenen Ermächtigungen zur Verarbeitung 

von Daten über „Sachen und Gebäude“ und „Objektdaten und andere 

sachbezogene Daten“ erscheinen im Hinblick auf den Schutzzweck des 
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Datenschutzes, den Schutz personenbezogener Daten, überflüssig.  

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme ergeht an die e-mail Adresse 

„begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at“. 

 
 

 
 

Für die Landesregierung:  
Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 

Dr.in Handl-Thaller 
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Zl.u.Betr.w.v.       Eisenstadt, am 01.10.2007 
 

 
1. Präsidium des Nationalrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
2. Präsidium des Bundesrates, Dr. Karl Renner-Ring 3, 1017 Wien 
3. Allen Ämtern der Landesregierungen (z.H. der Herren Landesamtsdirektoren) 
4. Der Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ. Landesregierung, 

Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
 

zur gefälligen Kenntnis. 

 

 
Für die Landesregierung:  

Im Auftrag des Landesamtsdirektors: 
Dr.in Handl-Thaller 
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